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Datenschutzerklärung der Rehabilitierungsbehörde 
nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

 
Zum Verbleib – Für Ihre Unterlagen 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Rehabilitierungsbehörde im Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg 

(MIK) verarbeitet Daten von Ihnen, wenn Sie bei uns einen Antrag auf berufliche und/oder verwaltungs-

rechtliche Rehabilitierung gestellt haben. 

Mit dieser Datenschutzerklärung informiert Sie die Rehabilitierungsbehörde über die Verarbeitung Ihrer 

Daten. 

 

Verantwortlich für die Datenerhebung ist das:  

 

Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg, 

Rehabilitierungsbehörde (Referat 27) 

Henning-von-Tresckow-Straße 9-13, 

14467 Potsdam 

Telefon: +49 331 866-2395 

E-Mail: poststelle@mik.brandenburg.de 

Internet: http://mik.brandenburg.de 

 

Der Beauftragte für den Datenschutz ist erreichbar unter:  
 
Ministerium des Innern und für Kommunales 
Henning-von-Tresckow-Straße 9-13 
14467 Potsdam 
Telefon: 0331 / 866-2230 
E-Mail: Datenschutzbeauftragter@mik.brandenburg.de 
 

 

Ihre Daten werden erhoben, um Ihren Antrag auf berufliche und/oder verwaltungsrechtliche Rehabilitie-

rung zu prüfen und so eine bestmögliche Entscheidung fällen zu können. Sie werden auf der Grundlage 

von Art 13, 14 DSGVO in Verbindung mit §§ 19, 21 BerRehaG und/oder §§ 10, 11 VwRehaG verarbei-

tet. 

 

Für die Verarbeitung Ihrer Daten werden/wurden Sie um eine Einwilligung gebeten (s. Formular „Einwil-

ligung zur Verarbeitung von persönlichen Daten“ bzw. „Einwilligung zur Verarbeitung von Gesundheits-

daten“). Die Daten werden auf der Grundlage von Art. 13, 14 DSGVO in Verbindung mit §§ 19, 21 Ber-

RehaG und/oder §§ 10, 11 VwRehaG verarbeitet, damit Ihr Antrag geprüft werden kann. 
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Die Rehabilitierungsbehörde darf auch ohne Ihre Einwilligung beim Bundesbeauftragten für die Unterla-

gen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU) Aus-

künfte einholen, um das Vorliegen möglicher Ausschließungsgründe gemäß § 4 BerRehaG und/oder § 

2 Absatz 2 VwRehaG prüfen zu können. (Rechtsgrundlage: Art. 9 Absatz 2 lit. f DSGVO in Verbindung 

mit §§ 19 Abs. 2, 21 Abs. 1 Nr. 1 Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG). 

 

Weitergabe an Dritte 

 

Ihre personenbezogenen Daten können wir im Rahmen der jeweils geltenden gesetzlichen Zuständig-

keiten und auf Grundlage diesbezüglicher spezialgesetzlicher Regelungen weitergeben an: 

- Gerichte, im Fall einer Klage, 

- Versorgungsämter, 

- andere Rehabilitierungsbehörden, 

- andere mit Wiedergutmachung befasste Stellen. 

 

Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

 

Die Rehabilitierungsbehörde speichert Ihre Daten nach der Erhebung so lange, wie dies unter Beach-

tung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich ist. 

 

Ihre Rechte: Auskunft, Berichtigung, Löschung 
 

Sie haben als Betroffener das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhal-

ten. Einsicht in die der Rehabilitierungsbehörde vorliegenden Unterlagen des BStU ist nur mit dessen 

vorheriger Zustimmung möglich. (§ 29 StUG in Verbindung mit § 6 Abs. 3 und Abs. 7 StUG). 

 

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung 

zu. 

 

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, können Sie die Löschung oder Einschränkung der Ver-

arbeitung verlangen und Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. 

 

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die Rehabilitierungsbehörde, 

ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

 

Wenn Sie in die Verarbeitung Ihrer Daten durch die Rehabilitierungsbehörde eingewilligt haben, 

können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum 

Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 
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Aufsichtsbehörde 

 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht 

ist, dass ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet werden. 

So erreichen Sie die zuständige Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akten-

einsicht (LDA): 

 

LDA Brandenburg 

Stahnsdorfer Damm 77 

14532 Kleinmachnow 

Tel.: 033203 356-0 

Fax: 033203 356-49 

E-Mail: Poststelle@LDA.Brandenburg.de 

WWW: http://www.lda.brandenburg.de 
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